
 

 S t a d t  S c h m a l l e n b e r g   Vorlage Nr. X/596 
 

Datum:  22.12.2022 
 

Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis 

 Ja Nein Enth. 

Stadtvertretung    

 

X öffentliche Sitzung  nichtöffentliche Sitzung 

 
 Dezernat: 

 III  
Amt: 

Bauamt/Ver- und Entsorgung, GIS 
Sachbearb.: 

Herr Behnke 

 

Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: 

Finanzabteilung  

Bauamt  

 
 
TOP: Krisenmanagement: Anschaffung eines Notstromaggregates für die Trinkwas-

serversorgung und Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 GO NRW 
 

  
 Produktgruppe: 53.01 Ver- und Entsorgung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung Schmallenberg genehmigt die von Bürgermeister Burkhard König und 
Ausschussvorsitzender Michael Franke gem. § 60 Abs. 1 GO NRW getroffene Dringlich-
keitsentscheidung vom 29.12.2022.  
 
 
2. Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Aufwand/Auszahlung: Produkt: Verbuchung: 

91.600 € 
 

Nr. 530101 
 

 
 
☐ Ergebnisplan 

 
☒ Finanzplan 

Konto: Jahr: 

Text Wasserversorgung  
 
 
78 520 

 
 
 
2022 

Ertrag/Einzahlung:  Maßnahme:  

 
 

 
 

☐ Mittel stehen zur Verfügung Auswirkungen auf Folgejahre: 

☒ Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ergebnisplan: Finanzplan: 

☐ Mittel stehen nur mit                      € 

zur Verfügung Abschreibung:  10 Jahre 
Deckungsvorschlag:  
307 „Umbau / Erweiterung HB-
Bödefeld“ 
308 „Erneuerung Übergabeschacht 
Altastenberg“ 
 Folgekosten:  9.160 €/Jahr 

 
 

 

gesehen: I III 
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3. Sachverhalt und Begründung: 
 
Analog zur Vorlage X/568 „Krisenmanagement: Anschaffung von Stromerzeugern und Be-
reitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel“ beschäftigt das Thema eines längerfristigen 
Stromausfalls auch den Bereich der Wasserversorgung seit geraumer Zeit. Eine gesicherte 
Stromversorgung ist die Grundlage für die Förderung, Aufbereitung und Verteilung von 
Trinkwasser im Stadtgebiet.  
 
Im Falle eines längerfristigen, flächendeckenden Stromausfalls wäre die Sicherstellung der 
Trinkwasserversorgung für verschiedene Bereiche im Stadtgebiet Schmallenberg, nur für 
einen beschränkten Zeitraum möglich, der sich über die Abnahme und den dann vorhande-
nen Füllstand der Hochbehälter definiert. 
 
Eine dauerhafte Wasserversorgung ohne Strom kann lediglich in folgenden Bereichen si-
chergestellt werden: 

- Bödefeld 
- Rehsiepen 
- Huxel (teilweise Gleidorf) 

 
Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für den Großteil der durch die Stadt Schmal-
lenberg versorgten Bürger, ist es unumgänglich unverzüglich eine Notstromversorgung für 
die Wassergewinnungsanlagen zu beschaffen. 
Ein entsprechend leistungsfähiger Stromerzeuger kann nach Marktabfrage binnen 6-8 Wo-
chen geliefert werden.  
 
Es wurden kurzfristig 5 Unternehmen angefragt und um Abgabe eines Angebotes gebeten. 3 
Unternehmen haben sofort abgesagt (Lieferungen nicht vor 2024) und eines hat uns ein 
Mietvertrag im Notfall angeboten (wer zuerst kommt, mietet zuerst). Lediglich die Fa. Ma-
schinen + Technik Sauerland GmbH & Co. KG hat uns ein Angebot unterbreitet. 
 
Das unterbreitete Angebot für einen Stromerzeuger, zzgl. erforderlichen Anhänger für den 
Transport beläuft sich auf 91.600,00 € (netto).  
 
Stromerzeuger für Wassergewinnung Lennetal / Latroptal im Wechselbetrieb 
ATLASCOPCO Stromaggregat QAS160+ FPT: 160 kVA / 128 kW, Diesel 
 
Im Haushalt 2022 sind keine finanziellen Mittel für die Anschaffung von Stromerzeugern im 
Rahmen des Krisenmanagements vorgesehen.  
Bei dieser Maßnahme handelt es sich insofern um eine außerplanmäßige Investitionsmaß-
nahme, für die eine entsprechende Mittelbereitstellung erforderlich ist. Die Voraussetzungen 
nach § 83 GO sind gegeben. Die Unabweisbarkeit begründet sich in der erforderlichen Si-
cherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Falle eines längerfristigen Strom-
ausfalls.  
Zur Deckung stehen nicht benötigte Mittel im Rahmen der Maßnahme 307 „Umbau / Erweite-
rung HB-Bödefeld“ und 308 „Erneuerung Übergabeschacht Altastenberg“ zur Verfügung. 
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4. Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 (3) GO NRW 
 
Da die Einberufung des Rates nicht rechtzeitig möglich ist, und die Angelegenheit keinen 
Aufschub duldet, treffen die Unterzeichner gem. § 60 Abs. 1 GO NRW folgende Dringlich-
keitsentscheidungen: 
 
a) Für die Wassergewinnungsanlagen Lennetal und Latroptal wird ein Stromerzeuger an-

geschafft.  
 
b) Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 91.600,00 € wird zugestimmt. 
 
 
Schmallenberg, 29.12.2022 
 
 
    
Burkhard König Michael Franke 
Bürgermeister Ausschussvorsitzender 
 


